
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/6/22 4Ob129/99w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1999

Norm

AMG §59 Abs1

GewO §2 Abs1 Z11

GewO §50 Abs2

Rechtssatz

Unter das Verbot gemäß § 50 Abs 2 GewO fallen nur Sto e und Präparate, deren Verkauf an Letztverbraucher durch

bundesrechtliche Vorschriften auch außerhalb von Apotheken gestattet ist. Soweit Arzneimittel nur durch Apotheken

an Letztverbraucher abgegeben werden dürfen (§ 59 Abs 1 AMG), kann nämlich ihr Verkauf gemäß § 2 Abs 1 Z 11

GewO nicht Gegenstand einer gewerblichen Regelung sein.
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